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Das Ministerium für Arbeit,
Gesundheit und Soziales
NRW (MAGS) erwägt die

Einführung eines amtlichen Leichen-
schauers, um die Qualität der Lei-
chenschau zu erhöhen. In den Ausga-
ben 7/2006 bis 9/2006 beschäftigte
sich deshalb eine Serie im Westfäli-
schen Ärzteblatt mit den Verpflich-
tungen und Problemen für Ärztin-
nen/Ärzte in NRW aus 
• dem Bestattungsgesetz NRW 
• der Todesbescheinigung NRW
• der Liquidation nach Gebührenord-
nung für Ärzte (GOÄ) 
und diskutierte die Möglichkeit der
Verbesserung durch die amtliche Lei-
chenschau.

Liquidation nach Gebühren-
ordnung für Ärzte (GOÄ) 

Das Bestattungsgesetz NRW ver-
langt vom Arzt die unverzügliche Lei-
chenschau (zu jeder Tages- und
Nachtzeit, ggf. aus dem laufenden
Praxisbetrieb heraus), die sorgfältige
Untersuchung der unbekleideten Lei-
che einschließlich Inspektion aller
Körperöffnungen, das unverzügliche
Ausfüllen der Todesbescheinigung
unter Angabe von Todesart, Todesur-
sache und vieler weiterer Informatio-
nen. Der Arzt muss bei nicht natür-
licher oder ungeklärter Todesart die
Leichenschau unterbrechen, unver-
züglich die Polizei unterrichten und
dafür sorgen, dass bis zum Eintreffen
der Polizei Veränderungen weder am
Toten noch an dessen Umgebung vor-
genommen werden.

Damit überträgt das Bestattungsge-
setz NRW dem Arzt neben der siche-

Leichenschau und Todesbeschei-
nigung: Liquidation nach GOÄ
Abrechnung der ärztlichen Leichenschau – eine unendliche und traurige Geschichte. Das Ministerium für Arbeit, Gesundheit

und Soziales des Landes NRW lehnt die gleichzeitige Berechnung der GOÄ 50 für einen Besuch neben der GOÄ 100 für die

Leichenschau ab. Der 2006 im Westfälischen Ärzteblatt veröffentlichte Artikel zur Abrechnung der Leichenschau bedarf daher

einer Aktualisierung.

Von Dipl.-Ing. Brigitte Hefer, Referentin im Ressort medizinische Grundsatzfragen der Ärztekammer Nordrhein und 
Dr. med. Markus Wenning, Geschäftsführender Arzt der Ärztekammer Westfalen-Lippe

ren Todesfeststellung weitere öffentli-
che Aufgaben und bindet den Arzt als
„Verwaltungshelfer“ in die Erfüllung
hoheitlicher Aufgaben (Verbrechens-
aufklärung, Todesursachenstatistik für
gesundheitspolitische Entscheidun-
gen, Seuchenbekämpfung etc.) ein.

Das Bestattungsgesetz NRW ent-
hält jedoch keine Bestimmungen über
Gebühren zur Erfüllung der überwie-
gend hoheitlichen Aufgaben durch
den Arzt. Daher findet die amtliche
Gebührenordnung für Ärzte (GOÄ)
Anwendung. Da mit dem Tod die
Mitgliedschaft in der gesetzlichen
oder privaten Krankenversicherung
endet, haben die Hinterbliebenen für
die Kosten der ärztlichen Leichen-
schau aufzukommen.

Liquidationsberechtigt ist grund-
sätzlich der Arzt, der die Leichen-
schau durchgeführt und die Todesbe-
scheinigung ausgestellt hat. In Kran-
kenhäusern liegt das Liquidations-
recht für die Durchführung der Lei-
chenschau und das Ausstellen der To-
desbescheinigung beim Kranken-
hausträger und gehört in der Regel zu
den vertraglich vereinbarten Dienst-
aufgaben.

Abrechnungsziffern nach GOÄ

Die Leichenschau wie sie nach Be-
stattungsgesetz NRW gefordert ist, ist
mit der Gebührenziffer 100 nach
GOÄ für die Untersuchung eines To-
ten (zwischen 14,57 € und 33,52 €,
mit Begründung bis zu 51,00 €, ggf.
zzgl. Wegegeld) nicht ansatzweise an-
gemessen abgebildet.

In Fällen, in denen  der Arzt zu ei-
nem Sterbenden gerufen wird und

beim Eintreffen des Arztes noch keine
sicheren Todeszeichen feststellbar
sind, ist in der Regel für das erste
Aufsuchen die Voraussetzung zur Be-
rechnung eines Besuches nach Ziffer
50 GOÄ (ggf. als Kassenleistung) ge-
geben, für das zweite Aufsuchen die
Untersuchung eines Toten nach Ziffer
100 GOÄ.

Die Bestatterverbände führen den
Ärztekammern NRW immer wieder
Rechnungen von Ärzten zur berufs-
rechtlichen Prüfung zu, in denen Ärz-
te die eklatante Unterbewertung der
GOÄ-Ziffer 100 „auszugleichen“ ver-
suchen, indem sie entweder grund-
sätzlich bei jeder Leichenschau die
Ziffer 50 zusätzlich berechnen, oder
indem sie keine ordnungsgemäße
Rechnung nach § 12 GOÄ erstellen,
sondern eine (meistens höhere) Sum-
me pauschal quittieren.

Zwei niederinstanzliche Urteile
von Amtsgerichten lehnen außer in
den zuvor genannten Fällen die
gleichzeitige Berechnung der Gebüh-
renposition 50 und 100 für die ärztli-
che Leichenschau ab. Zwar handelt es
sich hier nur um Einzelfallentschei-
dungen, jedoch lehnt auch das Mini-
sterium für Arbeit, Gesundheit und
Soziales (MAGS) des Landes Nord-
rhein-Westfalen die regelhafte Be-
rechnung der GOÄ 50 neben der
GOÄ 100 ab.

Vergütung nach GOÄ in keiner
Weise angemessen

Um zumindest die Möglichkeiten
der GOÄ zur Honorierung der ärzt-
lichen Leichenschau auszuschöpfen,
hatte die Ärztekammer Westfalen-
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Lippe in einer Anfrage an das MAGS
die nachfolgende Argumentation ver-
treten und das MAGS um Mitteilung
gebeten, ob gegen diese Auffassung
Bedenken bestehen:

Der Verordnungsgeber will mit ei-
ner Besuchsleistung im Sinne der
GOÄ 50 mehr als nur eine symptom-
bezogene Untersuchung und eine Be-
ratung vergüten. Die GOÄ 50 soll ne-
ben diesen unmittelbaren ärztlichen
Leistungen (und dem zusätzlich be-
rechnungsfähigen Wegegeld) die be-
sonderen Umstände eines Arztbesu-
ches vergüten, so etwa die Leistungs-
erbringung außerhalb der eigenen
Praxis, den Zeitaufwand für die Vor-
und Nachbereitung des Besuches etc.
Diese Leistungen fallen auch bei der
Leichenschau an. In den Urteilsbe-
gründungen der Amtsgerichte, die
sich gegen eine gleichzeitige Berech-
nung der Gebührenposition 50 neben
der Position 100 ausgesprochen ha-
ben, wird ausgeführt, eine „Beratung“
als obligater Leistungsbestandteil der
GOÄ 50 könne gegenüber dem Toten
nicht erbracht werden und die „symp-
tombezogene Untersuchung“ der
GOÄ 50 sei bereits über die Gebühr
für die Leichenschau nach GOÄ 100
abgedeckt. 

Selbst wenn also diese Beratung
und die symptombezogene Untersu-
chung nicht erbracht werden, ver-
bleibt der oben beschriebene Leis-
tungsanteil der GOÄ 50, der auch bei
der Leichenschau erbracht wird.
Sinnvoll erscheint daher die Berech-
nung der GOÄ 50 unter Abzug von
GOÄ 5 und GOÄ 1 (das Instrument
des „Abzuges“ von Gebührenpositio-
nen ist in der GOÄ nicht unbekannt).
Auf diese Weise eröffnete sich zumin-
dest die Möglichkeit der Berechnung
von Unzeit- und Feiertagszuschlägen 

Leider hat das Ministerium diesem
Vorschlag nicht zugestimmt. Nach
Auffassung des MAGS kann der Arzt
nur die Leichenschau nach GOÄ 100
abrechnen, gegebenenfalls mit einem
Wegegeld (§ 8 GOÄ). Eine Besuchs-
gebühr nach GOÄ 50 sowie Nacht-
und Sonntagszuschläge etc. können
laut MAGS nicht in Ansatz gebracht
werden.  Lediglich die Frage nach der
Angemessenheit der ärztlichen Ver-
gütung wird als „berechtigt“ bezeich-

net. Ein Missverhältnis zwischen
ärztlicher Leistung und Vergütung be-
gründe jedoch keine Gesetzeslücke.
Es wird auf die bekannte Notwendig-
keit der Novellierung der GOÄ ver-
wiesen – ein schwacher Trost, denn
darauf wartet die Ärzteschaft schon
seit über zehn Jahren. Es ergibt sich
damit die unhaltbare Situation, dass
eine formal korrekte Berechnung der
Leichenschau nach GOÄ nicht ange-
messen, eine angemessene Honorar-
forderung jedoch nicht korrekt sein
kann.  

Amtliche Leichenschau 
als hoheitliche Aufgabe

Das Bestattungsgesetz NRW über-
trägt dem Arzt öffentliche Aufgaben
und bindet ihn als „Verwaltungshel-
fer“ in die Erfüllung hoheitlicher Auf-
gaben ein. Die sachgerechte und sorg-
fältige Erfüllung dieser hoheitlichen
Aufgaben im Rahmen einer qualifi-
zierten Leichenschau liegt im öffent-
lichen Interesse und stellt u. a. aus so-
zialen, gesundheitspolitischen sowie
zivil- und strafrechtlichen Erwägun-
gen heraus ein hohes Rechtsgut dar.

Kraft gesetzlicher Regelungen hat
der Staat dafür Sorge zu tragen, dass
die Rahmenbedingungen für die sach-
gerechte Erfüllung dieser Aufgaben
geschaffen werden. Hierzu gehört
auch eine angemessene Vergütung für
die Erfüllung dieser Aufgaben.

Entkoppelung von 
„Todesfeststellung“ und 
„amtlicher Leichenschau“

Die angemessene Erfüllung der
über die einfache Feststellung des To-
des im Bestattungsgesetz NRW fest-
gelegten hoheitlichen Aufgaben
durch den Arzt ist unter den derzeiti-
gen Rahmenbedingungen der Lei-
chenschau nicht gewährleistet.

Daher ist die Entkopplung von To-
desfeststellung, zu der jeder Arzt be-
fähigt ist, und qualifizierter, amtlicher
Leichenschau sinnvoll. Es wäre si-
cherzustellen, dass ein amtlicher Lei-
chenschauer zur Verfügung steht, der
unabhängig von persönlichen, wirt-
schaftlichen und räumlichen Interes-
senkollisionen den im Rahmen der

Leichenschau geforderten und er-
bringbaren Aufgabenkanon zu adä-
quaten Gebühren erledigt.

Die Entkopplung von „Todes-
feststellung“ durch jeden ap-
probierten Arzt (wie derzeit im
Bestattungsgesetz NRW) und
„amtlicher Leichenschau“
durch einen entsprechend qua-
lifizierten Arzt würde (neben
der sachlichen Gebotenheit)
auch die gebührenrechtlichen
Aspekte lösen helfen:
• Der Arzt, der den Tod fest-

stellt, kann die reine Todes-
feststellung nach GOÄ wie
oben beschrieben liquidieren.

• Der amtliche Leichenschauer
nimmt im Rahmen der quali-
fizierten Leichenschau ho-
heitliche Aufgaben war.

• Für hoheitliche Aufgaben, die
individuell zugeordnet wer-
den können, können Gebüh-
ren erhoben werden.

• Damit könnte zusätzlich zur
Todesfeststellung durch den
Arzt eine kostendeckende
Gebühr für die qualifizierte
amtliche Leichenschau, die
die Komplexität der Leistung,
die Erbringung zu „Unzeiten“
und an Feiertagen, die insbe-
sondere im ländlichen Be-
reich großen Entfernungen
etc. adäquat berücksichtigen
muss, erhoben werden, deren
Kosten von den Erben als
Gesamtrechtsnachfolger des
Verstorbenen (§ 1922 BGB)
zu tragen wären.

Zusammenfassung

Das Bestattungsgesetz NRW ver-
pflichtet den Arzt neben der sicheren
Feststellung des Todes zur Wahrneh-
mung weiterer öffentlicher Aufgaben
und bindet den Arzt als „Verwal-
tungshelfer“ in die Erfüllung u. a. fol-
gender hoheitlicher Aufgaben ein:
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• Verfolgung von Rechtsinteressen, z.
B. Erkennen fremdverschuldeter To-
desfälle 

• Gewinnung von Daten zur Todesur-
sachenstatistik und über Erkrankun-
gen als Grundlage für Epidemiolo-
gie basierte gesundheitspolitische
Entscheidungen 

• Seuchenbekämpfung (Meldepflicht
bestimmter Erkrankungen im To-
desfall) 
Darüber hinaus dient die Feststel-

lung der Todesart mutmaßlichen
Interessen des Verstorbenen bzw. der
Angehörigen, wie z. B. Geltendma-
chung von Ansprüchen aus Versiche-
rungsverträgen.

Die angemessene Erfüllung der
über die einfache Feststellung des To-

des im Bestattungsgesetz NRW fest-
gelegten hoheitlichen Aufgaben
durch den Arzt ist unter den derzeiti-
gen Rahmenbedingungen der Lei-
chenschau nicht gewährleistet.

Die Entkopplung von Todesfest-
stellung, zu der jeder Arzt befähigt
ist, und qualifizierter, amtlicher Lei-
chenschau ist sinnvoll.

Es wäre sicherzustellen, dass ein
amtlicher Leichenschauer zur Verfü-
gung steht, der unabhängig von per-
sönlichen, wirtschaftlichen und räum-
lichen Interessenkollisionen den im
Rahmen der Leichenschau geforder-
ten und erbringbaren Aufgabenkanon
zu adäquaten Gebühren erledigt.

Die einfache Todesfeststellung
durch den Arzt könnte nach GOÄ li-

quidiert werden.
Für die qualifizierte amtliche Lei-

chenschau müsste eine kostendecken-
de Gebühr, die die Komplexität der
Leistung, die Erbringung zu „Unzei-
ten“ und an Feiertagen, die insbeson-
dere im ländlichen Bereich großen
Entfernungen etc. adäquat berück-
sichtigt, erhoben werden, deren Ko-
sten von den Erben als Gesamtrechts-
nachfolger des Verstorbenen (§ 1922
BGB) zu tragen wären.

Die Überlegungen des MAGS, ent-
sprechend qualifizierten Ärzten diese
(öffentlich-rechtliche) Aufgabe zur
hauptberuflichen Wahrnehmung zu
übertragen, gehen daher in die richti-
ge Richtung, ihre Umsetzung sollte
konkretisiert werden.


